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Urheberrechte und Nutzungsbedingungen





I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN   
 § 9 Abs.1 BauGB i.V.m. BauNVO 
 
Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes "Siebenlinden III, 1 Änderung" treten alle bisherigen 
planungsrechtlichen Festsetzungen in diesem Geltungsbereich außer Kraft.  
 
Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. April 1993 (BGBl. I S. 466)  
 
Planzeichenverordnung (PlanzV) – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts – vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S.58), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22.Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)“. 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 28 der Verordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 
65) 
 
In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt: 
 
 
1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

 
Sondergebiet "Dienstleistungszentrum SO" § 11 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO 
Das Sondergebiet dient in zwei Nutzungsbereichen (SO 1, SO 2) der Unterbringung von beratungs-, 
dienstleistungs-, qualifikations- und technologieorientierten Betrieben, deren Produkt- bzw. 
Leistungsschwerpunkte in den Bereichen Betriebswirtschaft, Dienstleistungen, Energie- und 
Umwelttechnik, Elektronik, Informatik, Internet, Maschinenbautechnik und Medien liegen. 
 

1.1. Zulässig sind im Nutzungsbereich SO 1: 
 Betriebe, insbesondere Beratungsunternehmen (z.B. Management, Marketing, Repräsentation, 

Information usw.), Softwareunternehmen, Netzwerk-, Kommunikations- und Medienunternehmen, 
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Ingenieurgesellschaften sowie Fortbildungs- und 
Bildungseinrichtungen. Produktionslinien solcher Betriebe sind nur als entwicklungsorientierte 
Prototypen oder Kleinserienfertigungen zulässig.  

 
Infrastruktur- und Gemeinschaftseinrichtungen, die in funktionalem Zusammenhang mit dem 
Sondergebiet stehen, insbesondere 
-  Restaurant, Café, Kantine 
-  Einzelhandelsbetriebe zur Deckung des täglichen Bedarfs, für Büromaterial und  

-geräte sowie für Computer und -bedarf 
-  Kopier- / Reproduktionsbetriebe  
-  Dienstleistungsbetriebe wie Fahrbereitschaft, Autoverleih, Reisebüro 

 Parkierungseinrichtungen und sonstige Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 
 
 Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind; 
eigenständige Wohngebäude sind nicht zulässig. 

 
Sonstige, nicht wesentlich störende Betriebe, soweit diese mit der besonderen Eigenart des 
Sondergebiets vereinbar sind.  

 
  
 
 
 



Nicht zulässig sind: 
Betriebe, deren Produktionsablauf die Verarbeitung, den Transport oder die Lagerung 
wassergefährdender Stoffe erfordert, oder die radioaktive oder andere wassergefährdende 
Abwässer oder Abfälle ausstossen. 

 
1.1.1 Fremdkörperfestsetzung Wohnhaus § 11 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 10 BauNVO 
 Das in der mit "SO (Wohnhaus)" festgesetzten Fläche befindliche Wohnhaus mit zwei 

Wohneinheiten kann erweitert, baulich geändert oder im Bestand erneuert werden. Zu den 
vorhandenen Wohneinheiten kann innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
höchstens eine weitere treten. Nutzungsänderungen sind nur entsprechend der Festsetzung I.1.1 
(Sondergebiet Dienstleistungszentrum SO 1) zulässig.  

 
 
1.2 Zulässig sind im Nutzungsbereich SO 2: 
 Betriebe, insbesondere Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich Medien, Internet und 

Marketing (z.B. Verlage, Internethandel, Werbeagenturen); sie können mit Lagergebäuden und/oder 
-einrichtungen verbunden sein. 

 
Infrastruktur- und Gemeinschaftseinrichtungen, die in funktionalem Zusammenhang mit dem 
Sondergebiet stehen, insbesondere 
-  Restaurant, Café, Kantine 
-  Einzelhandelsbetriebe zur Deckung des täglichen Bedarfs, für Büromaterial und  

-geräte sowie für Computer und -bedarf 
-  Kopier- / Reproduktionsbetriebe  
-  Dienstleistungsbetriebe wie Fahrbereitschaft, Autoverleih, Reisebüro 

 
 Parkierungseinrichtungen und sonstige Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 
 
 Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

die dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind; 
eigenständige Wohngebäude sind nicht zulässig. 

 
Sonstige, nicht wesentlich störende Betriebe, soweit diese mit der besonderen Eigenart des 
Sondergebiets vereinbar sind.  

 
 Nicht zulässig sind: 

Betriebe, deren Produktionsablauf die Verarbeitung, den Transport oder die Lagerung 
wassergefährdender Stoffe erfordert, oder die radioaktive oder andere wassergefährdende 
Abwässer oder Abfälle ausstoßen. 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planeintrag von Grundflächenzahl (GRZ) i.V.m. der Höhe 

baulicher Anlagen festgesetzt. 
 
2.1 Grundflächenzahl §§ 16, 17 und 19 BauNVO 
 Im Geltungsbereich wird durch Planeintrag eine maximal überbaubare Grundstücksfläche durch 

eine Grundflächenzahl von 0,4 (SO 1) bzw. 0,6 (SO 2) festgesetzt.  
 
2.2 Höhe der baulichen Anlagen §§ 16, 18 BauNVO 
 Höhenlage § 9 Abs. 2 BauGB 

Im Bebauungsplan ist die maximale Gebäudehöhe (GH) nach Planeintrag differenziert in m über NN 
(Meter über Normalnull) oder in m (Meter) festgesetzt.  
 
Als Höhenbezugspunkt für die GH gilt im SO 1 die Hinterkante der für die Erschließung des 
betreffenden Grundstücks erforderlichen öffentlichen Verkehrsfläche in der Mitte der gemeinsamen 
Grundstücksgrenze Verkehrsfläche/Baugrundstück; 
im SO 2 die Höhe 342,00 m üNN.  
 
 
 



Als GH ist definiert 
bei Flachdächern: der höchste Schnittpunkt der Gebäudeaußenwand mit der Dachhaut bzw. 
Oberkante Attika,  

- bei Pultdächern: der höchste Schnittpunkt der Gebäudeaußenwand mit der Dachhaut,  
- bei Satteldächern: der höchste äußere Punkt des Firstes,  
- bei Tonnendächern: der höchste äußere Punkt der Dachkonstruktion.  
 
Technisch oder funktional bedingte höhere Gebäudeteile dürfen ausnahmsweise diese 
Höhenangaben überschreiten, sofern sie nicht mehr als 10 v.H. der Dachfläche einnehmen. 
 
 

3. Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO 
 Die Bauweise ist durch Planeintrag als offene oder abweichende Bauweise festgesetzt. Bei 

abweichender Bauweise gilt die offene Bauweise; es sind jedoch Gebäude mit einer Länge von 
mehr als 50 m zulässig. 

 
 
4. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
 Auf Flst. 1994 sind Stellplätze (St) in den dafür festgesetzten Flächen, ansonsten auf den 

Baugrundstücken zulässig. Nebenanlagen und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

 
 
5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB 
 Entlang der L 361 ist ein Anbauverbotsstreifen mit einer Tiefe von 20 m festgesetzt. Auf dieser nicht 

überbaubaren Fläche dürfen Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO, soweit sie Gebäude sind, und 
Werbeanlagen wegen der Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit nicht zugelassen werden. 

 
 
6. Anschluss von Flächen an die Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
 Für Teilbereiche entlang der Wirtschaftswege sind Zu- und Abfahrtsverbote festgesetzt. 
 
 
7. Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 
 Innerhalb der festgesetzten Flächen sind die nach IV. 3 erforderlichen offenen Gerinne und Mulden 

durch den Grundstückseigentümer herzustellen und zu unterhalten. Bei der Herstellung und 
Gestaltung der Gerinne und Mulden sind die Hinweise III.2.2.1 zu beachten. Innerhalb dieser 
Flächen sind Wege zur Unterhaltung der Mulden, sonstige Wege (z.B. Feuerwehrzufahrten) und 
Grünflächen zulässig. 

 
 
8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 
8.1 Minderung der Versiegelung 
 Die Fußwege und notbefahrbaren Wege sind mit einer wasserdurchlässigen Oberfläche nach DIN 

18318 bzw. dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 (Stand Januar 2002) herzustellen (z.B. 
Rasenpflaster, Fugenpflaster, Schotterrasen, Pflasterstreifen in Grünflächen usw.). 

 
 Die festgesetzten Wirtschaftswege ("W") sind als Graswege zu erhalten bzw. herzustellen. 
 
8.2 Boden- und Grundwasserschutz  
 Im Plangebiet ist der Oberboden abzuschieben und das gesamte Gelände zur Verbesserung der 

Deckschichtenmächtigkeit über dem Grundwasserleiter nach den Vorgaben der 
Erschließungsplanung mit unbelastetem Bodenmaterial aufzufüllen.  

 
Es ist eine durchgehende Deckschicht in einer Mächtigkeit von mindestens 1 m mit einem kf-Wert 
von 10-7 m/s oder geringer herzustellen. Die Oberkante dieser Deckschicht ist auf das Niveau von 
341 m üNN festzulegen. Die Einbindetiefe von Gebäuden und ihrer Gründung in den Boden ist bis 
zu einem Niveau von 341 m üNN zulässig. Eine Verbesserung des aufzufüllenden Bodenmaterials 
aus statischen Gründen (z.B. durch Kalken) ist zulässig. 
Für die Abwasserleitungen im Geltungsbereich gilt: 



 Schmutzwasserkanäle dienen der Ableitung des häuslichen Abwassers oder des Abwassers aus 
einem Gewerbebetrieb. Regenwasserkanäle dienen der Ableitung des auf Dächern, Zufahrten, 
Stellplätzen sowie Hof- und Aufstellflächen anfallenden Niederschlagswassers. 

 Öffentliche Schmutzwasserkanäle und solche von Hausanschlüssen sind als doppelwandige 
Rohre mit Leckageüberwachung nach EN 13160 / ATV 142 auszuführen. Öffentliche 
Regenwasserkanäle und solche von Regenwasser-Hausanschlüssen können einwandig 
ausgeführt werden.  

 Bei der Herstellung der Hausanschlussleitungen ist darauf zu achten, dass diese nur in geringer 
Tiefe verlegt werden, um den Eingriff in die dem Grundwasserschutz dienende, zusätzlich 
aufgebrachte Deckschicht zu minimieren. 

 Der Anschluss von Hausdrainagen an Abwasserleitungen sowie punktuelle Versickerungen in 
Form von Sickerschächten sind unzulässig.  

 
Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträgen in den Boden darf als Material bei der 
Dacheindeckung kein unbeschichtetes Metall (Kupfer, Zink, Blei etc.), sondern nur beschichtetes 
Material (z.B. Titanzink, beschichtetes Kupfer, Aluminium, Edelstahl etc.) verwendet werden; dies 
gilt auch für Regenrinnen und Regenfallrohre. 

 Die Lagerung von Heizöl ist nicht zulässig. 
 
 Die Erschließungsplanung vom 09./10./11.08.1999 gilt für die Planstraße 2 sowie den 

Nutzungsbereich SO 1. Für die Planstraße 1 und das Grundstück Flst.Nr. 1994 (Nutzungsbereich 
SO 2) gilt die Erschließungsplanung vom 17.10.2011. Die Erschließungsplanungen sind Bestandteil 
des Bebauungsplans. 

 
8.3 Oberboden 
 Oberboden ist getrennt auszubauen und abseits des Baubetriebes zu lagern und nach Abschluss 

der Bauarbeiten als oberste Bodenschicht wieder einzubauen. Überschüssiges verwertbares 
Bodenmaterial ist werterhaltend auf eine Erddeponie (Zwischenlager) zu verbringen. Die Hinweise 
III.1 sind zu beachten.  

 
8.4 Straßen, Hof- und Gebäudebeleuchtung 

Es sind insektenschonende Leuchtmittel zu verwenden. Bei der Bauart von Lampen und Leuchten 
ist darauf zu achten, dass keine Fallen für Insekten entstehen. 
 
 

9. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 
 Entsprechend den Festsetzungen des zeichnerischen und textlichen Teils sind von den Bauherren 

Anpflanzungen vorzunehmen. Die Hinweise III. 2 sowie das landschaftsplanerische Gutachten sind 
zu beachten.  

 
Von den festgesetzten Standorten für Einzelbaumpflanzungen kann aus technischen Gründen 
(Leitungen, Zufahrten) geringfügig abgewichen werden. Die offene Pflanzfläche muss mindestens 4 
m² betragen. 

  
9.1 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 
 Unter Berücksichtigung der im zeichnerischen Teil festgesetzten Anpflanzungen von Bäumen und 

Sträuchern ist je 300 m² Grundstücksfläche ein kronenbildender Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. 
Bei der Berechnung der Grundstücksfläche bleiben die Flächen nach I.9.2 und I.9.3 
unberücksichtigt. 
Anpflanzungen in den Flächen nach I.9.2 und I.9.4 werden angerechnet. Sofern die Anpflanzungen 
nicht auf dem Baugrundstück untergebracht werden können, sind sie im Einvernehmen mit der 
Stadt Rottenburg am Neckar an anderer Stelle zu pflanzen oder es ist eine Ausgleichszahlung je 
nicht gepflanztem Baum an das Ökokonto der Stadt Rottenburg am Neckar zu leisten. 
 

9.2 Fläche für Anpflanzungen "Pf 1: Randpflanzung" 
 Zwischen Baugebiet und freier Landschaft ist ein Übergang durch heimische Laub- oder 

Obstbäume in Verbindung mit Gehölzen zu schaffen. Die Hinweise 2.2.3 sind zu beachten. 
 
9.3 Fläche für Anpflanzungen "Pf 2: Wall" 
 Es ist ein Wall mit einer gestuften Pflanzung aus Bäumen und Sträuchern anzulegen.  
 
 



9.4 Stellplätze 
10 v. H. der ebenerdigen Stellplatzflächen mit Zufahrten sind als Pflanzbeete anzulegen. Die 
Pflanzbeete sind so anzulegen, dass innerhalb von 100 m² Stellplatzfläche mindestens ein 
Pflanzbeet entsteht. Je 5 Stellplätze ist ein Baum zu pflanzen.  
 

9.5 Fassadenbegrünung 
 Fensterlose Wandflächen mit einer Größe von mehr als 50 m² sind zu begrünen. 
 
 
10. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 
 Die nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes von den Bauherren vorzunehmenden 

Anpflanzungen und die im zeichnerischen Teil eingetragenen sowie die in den Verkehrsgrünflächen 
vorhandenen Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume und Sträucher 
sind durch gleiche Arten oder entsprechende einheimische, standortgerechte Arten zu ersetzen. Die 
Hinweise III. 2  sind zu beachten. 

 
 Bei Arbeiten im Umfeld vorhandener und zu erhaltender Bäume und Sträucher ist die DIN 18920 zu 

beachten. 
 
 
11. Flächen für Aufschüttungen und zur Herstellung des Straßenkörpers § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 
 
11.1 Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers 
 Auf den an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücksflächen hat der Bauherr bis 

zu einer Tiefe von 3 Metern für die Herstellung des Straßenkörpers notwendige Abgrabungen, 
Aufschüttungen oder Stützmauern zu dulden.  

 
11.2 Flächen für Aufschüttungen 
 Es ist ein Wall mit einer Böschungsneigung von höchstens 1:2 aufzuschütten. 
 
 
 

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME § 9 Abs. 6 BauGB 
 
1. Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III A der Wasserfassungen Kiebingen der Ammertal–
Schönbuch-Gruppe (Schutzverordnung des Landratsamts Tübingen zum Schutz des Grundwassers 
im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen Brunnen Kiebingen I bis VI des Zweckverbands 
Ammertal-Schönbuch-Gruppe, Sitz Böblingen vom 07.11.2007).  

 
2.  Kulturdenkmal "Wüstung Sülchen" 
 Im westlichen Teil des Plangebiets (zwischen Osttangente und vorhandenem Feldweg Nr. 10046/3) 

befindet sich das mittelalterarchäologische Kulturdenkmal "Wüstung Sülchen", dessen 
Siedlungsrand im Bereich der Flurstücke Nr. 1994, 1996, 2000, 2002, 2003/1 und 2004 zu erwarten 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. HINWEISE 
 
1. Bodenschutz 
 Bodenarbeiten sind entsprechend der Regelwerke und Richtlinien durchzuführen (z.B. 

Bodenschutzverordnung, Bodenschutzgesetz, DIN-Normen).  
 

Erdaushub sollte abseits des Baubetriebes in Mieten zwischengelagert werden. Oberboden und 
humusfreier Unterboden müssen getrennt werden. Mutterbodenmieten sollten nicht höher als 2 m 
aufgeschüttet und nicht befahren werden. Regenwasser soll gut abfließen können, damit die Mieten 
nicht vernässen.  

 
 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass eine Vermischung mit 

zwischengelagertem Bodenmaterial nicht erfolgen kann. 
 
 Markierte Bauwege können dazu beitragen, dass nicht wahllos Boden verdichtet wird. Sie sollen 

dort angelegt werden, wo später Zufahrten oder Abstellflächen liegen werden. Der Baubetrieb soll 
so organisiert werden, dass baubetriebsbedingte und unvermeidliche Bodenbelastungen auf die 
engere überbaubare Grundstücksfläche beschränkt bleiben. 

 Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt eine "Baugrundbeurteilung und Bestimmung 
der Deckschichtenmächtigkeit" vor. Die Ergebnisse dieses Gutachtens sind zu beachten und -
 soweit erforderlich - durch zusätzliche Erkundungen zu vervollständigen. 

 
 
2. Landschaftsplanerisches Gutachten 
 
2.1 Anpflanzungen  

Die in den textlichen und zeichnerischen Festsetzungen benannten Anpflanzungen haben mit 
einheimischen und standortgerechten Obst- und Laubbäumen, Sträuchern und Gehölzen zu 
erfolgen. Eine entsprechende Pflanzliste findet sich in der zu diesem Bebauungsplan erarbeiteten 
"Landschaftsplanerischen Untersuchung", die im Stadtplanungsamt eingesehen werden kann. 

 
2.2 Maßnahmen und Pflegehinweise 
 
2.2.1 Offene Gerinne und Mulden 
 Sie sind als wechselfeuchte Standorte anzulegen und in die Bepflanzung der umgebenden 

Freiflächen einzubeziehen. Dazu sollte eine Gras-/Kräuteransaat erfolgen (z. B. Landschaftsrasen 
RSM 7.1.2, 20 g/m²), die in den Übergangsbereichen zu Gehölzflächen durch Hochstauden oder 
Röhricht ergänzt werden kann. Die Bepflanzung der Mulden selbst sollte aus Unterhaltungsgründen 
vermieden werden. Die Mulden sind nach Bedarf zu mähen, das Mähgut ist abzufahren.  
 

2.2.2 Pflanzbindungen (TF I.9) und Anpflanzungen (TF I.9.1) auf privaten Freiflächen 
Die privaten Freiflächen des Gebiets sollen als grundstücksübergreifende, naturnahe Grünflächen 
mit Erholungsfunktion angelegt werden, in die die Mulden zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser integriert werden (vgl. IV.3.). Es wird daher empfohlen, auf trennende 
Elemente wie Zäune u. ä. zu verzichten. 
 
Als Gestaltungselemente bieten sich Einzelbaumpflanzungen (Obstbäume, großkronige 
einheimische Laubbäume) und Gehölzgruppen (gestufte Pflanzung aus einheimischen 
Hochstämmen und Sträuchern) an. Als Unterwuchs kann eine pflegeextensive Gras-
/Kräutermischung angesät werden. Geeignet ist z. B. eine Ansaat von Landschaftsrasen RSM 7.1.2, 
10 bis 20 g/m². Freie Gras-/Kräuterflächen sollten als weiteres Element angelegt werden. Auch hier 
wird eine Ansaat von Landschaftsrasen RSM 7.1.2, 20 g/m² und der Einsatz einheimischer 
Hochstauden empfohlen. 

 
Als Anfangspflege sind die Strauchneupflanzungen mindestens in den ersten beiden Sommern 
nach der Pflanzung vor dem Überwuchern durch krautige Pflanzen zu schützen (z. B. durch 
Ausmähen). Danach sollten die Gehölzbereiche vor allem am Boden frei von Eingriffen sein; 
hochwachsende Bäume oder Sträucher können in regelmäßigen Abständen auf den Stock gesetzt 
werden. Bei neu gepflanzten Obstbäumen sind in den ersten fünf bis sechs Jahren nach der 
Pflanzung jährlich Schnittmaßnahmen erforderlich (Erziehungsschnitt). Nach Abschluss des 



Grundaufbaus der Krone ist in mehrjährigem Turnus ein Überwachungsschnitt durchzuführen, der 
das Auslichten und Entfernen zu dicht stehender und kranker Astpartien umfasst. 

 
Die Krautflächen werden i. A. nicht regelmäßig betreten. Sie können als Wildwuchsflächen gepflegt, 
d. h. sporadisch (alle 3 bis 4 Jahre) gemäht werden. So kann sich hier ein Übergangsstadium zu 
den Gehölzflächen entwickeln. Pflegeintensiver Rasen sollte auf ein Minimum begrenzt werden. Es 
wird angeregt, notwendige Wege aus Natursteinpflaster anzulegen, um so Störungen zu lenken. 
 

2.2.3 Flächen für Anpflanzungen 1 und 2 
Randpflanzung auf privaten Freiflächen (Pf 1) 
Für die Randpflanzung auf privaten Flächen (TF I.9.2) werden einheimische Obst- bzw. Laubbäume 
oder hochwachsende Feldhecken/-gehölze empfohlen. Geeignet sind 2 bis 3 x verpflanzte 
Hochstämme, die in unregelmäßigen Abständen von 10 bis 15 m gepflanzt werden sollen. Der 
Unterwuchs kann mit einer pflegeextensiven Gras-/Kräutermischung angesät werden. Geeignet ist 
z. B. eine Ansaat von Landschaftsrasen RSM 7.1.2, 20 g/m². 
 
Bei neu gepflanzten Obstbäumen sind in den ersten fünf bis sechs Jahren nach der Pflanzung 
jährlich Schnittmaßnahmen erforderlich (Erziehungsschnitt). Nach Abschluss des Grundaufbaus der 
Krone ist in mehrjährigem Turnus ein Überwachungsschnitt durchzuführen, der das Auslichten und 
Entfernen zu dicht stehender und kranker Astpartien umfasst. 

 
Der Unterwuchs der flächenhaften Baumbestände ist als extensive Wiese durch ein- bis zweimalige 
Mahd pro Jahr zu pflegen. 

 
 Wallbepflanzung im Westen des Gebiets (Pf 2) 

Auf dem geplanten Wall im Westen des Gebietes (TF I.9.3) soll ein Gebüsch, d. h. eine gestufte 
Pflanzung aus einheimischen kleinkronigen Bäumen und Sträuchern angelegt werden. Dazu sind 2 
x verpflanzte Hochstämme bzw. Heister im Abstand von ca. 1,5 bis 2 x 1,5 bis 2 m einzubringen. In 
der Kernzone sollen vor allem Hochstämme angepflanzt werden, in den Randbereichen Sträucher. 
Sträucher der gleichen Art sind in Gruppen (drei bis fünf Stück) zusammenzupflanzen. Zur 
Böschungssicherung wird die dichtere Einsaat einer geeigneten Gras-/Kräuter-Mischung (z. B. 
Landschaftsrasen RSM 7.1.2, 20 g/m²) empfohlen. 

 
Als Anfangspflege sind die Neupflanzungen mindestens in den ersten beiden Sommern nach der 
Pflanzung vor dem Überwuchern durch krautige Pflanzen zu schützen (z. B. durch Ausmähen). Im 
Rahmen der Bestandspflege ist das Gebüsch alle 10 bis 25 Jahre je nach der Gehölzwüchsigkeit 
zur Verjüngung abschnittsweise auf den Stock zu setzen. 

 
Vor allem an der Südostseite des Gebüschs ist darauf zu achten, dass sich ein ca. 5 m breiter 
Wildkrautsaum entwickeln kann, indem dieser Bereich sich selbst überlassen bleibt. Zur 
Bestandspflege genügt es, den Saum gelegentlich zu mähen, um ein Vordringen der Gehölze zu 
verhindern. 
 

2.2.4 Straßenraum/Verkehrsgrün 
 Für die Baumpflanzungen im Verkehrsgrün an der öffentlichen Verkehrsfläche sind einheimische 

kleinkronige Laubbäume geeignet. Weiterhin ist die Pflanzung von Sträuchern möglich (2 x 
verpflanzt, Abstand 1,5 m x 1,5 m). 

 
2.2.5 Fassadenbegrünung 

Für die Wandbegrünung (vgl. I.9.5) sind solche Arten auszuwählen, die Wände flächig begrünen 
können. Darüber hinaus kommt hierfür auch Spalierobst in Betracht. 

 
 
3. Denkmalschutz 
 Für sämtliche Bodeneingriffe im Bereich der Flurstücke Nr. 2080, 2080/1, 2004, 2003/1, 2002, 2000, 

1996 und 1994 ist ein denkmalschutzrechtliches Verfahren erforderlich. Im Bereich der Flurstücke 
Nr. 12330 teilweise, 12330/4, 12330/5 und 12351 hat der Oberbodenabtrag unter Beobachtung der 
Denkmalpflege, Ref. 26 RPT stattzufinden, das vom Termin vier Wochen vorher schriftlich zu 
informieren ist.  

 
 



IV. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN „SIEBENLINDEN III, 1. ÄNDERUNG“ 
 
Mit Inkrafttreten dieser örtlichen Bauvorschriften treten alle bisherigen örtlichen Bauvorschriften im 
Geltungsbereich "Siebenlinden III, 1. Änderung" außer Kraft. 
 

Rechtsgrundlage 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05. März 2010 (GBl. S. 358, 
berichtigt Seite 416), zuletzt geändert durch Artikel 70 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) 
 
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen § 74 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 5 LBO 
 
1.1 Dachgestaltung 

Zulässig sind  
- Flachdächer,  
- Pultdächer bis zu einer Neigung von 20°,  
- gleichgeneigte gegeneinander versetzte Pultdächer bis 20°,  
- Satteldächer bis 20° und  
- Tonnendächer.  
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie sind zulässig. Die Festsetzungen zum Boden- und 
Grundwasserschutz (I.8.3) sind zu beachten. 
 
 

2. Werbeanlagen § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 
Es sind nur Werbeanlagen von im Gebiet ansässigen Betrieben zulässig. Werbeanlagen sind nur an 
Wandflächen zulässig. Bandartige Werbeanlagen am Gebäude sollen nicht höher als 1,0 m und 
nicht länger als höchstens die Hälfte der Fassade sein. 
 
Je Baugrundstück ist eine Werbeanlage an der Grundstückszufahrt bis zu 2,5 m Höhe und 1,0 m 
Breite, auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, zulässig. Weiterhin zulässig sind 
gemeinschaftliche Werbeanlagen als Orientierungs- und Hinweisschilder bis zu einer Höhe von 2,5 
m und einer Breite von 1,0 m an der Gebietszufahrt und an Kreuzungs- und 
Einmündungsbereichen, auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen.  

 
Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, dass die Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten 
Straßen nicht geblendet werden. Die amtlichen Signalfarben rot, gelb und grün dürfen nicht 
verwendet werden. Lauflicht-, Wechsellichtanlagen, Booster (Lichtwerbung am Himmel) sowie 
Fesselballone o.ä. sind nicht zulässig. 
 
 

3. Anlagen zum Sammeln, Rückhalten, Verdunsten oder Verwenden von Niederschlagswasser  
§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind im SO 2 Anlagen zum Sammeln, Rückhalten, 
Verwenden und Verdunsten des Niederschlagswassers von Dachflächen und im SO 1 Anlagen zum 
Sammeln, Rückhalten, Verwenden und Verdunsten des Niederschlagswassers von Dachflächen 
und von gering verschmutztem Niederschlagswasser von Hofflächen, Stellplätzen und ihren 
Zufahrten auf den Baugrundstücken zu schaffen (z.B. begrünte Dächer, offene Gerinne, Mulden). 
Diese Anlagen sind mit einem Überlauf an den Mischwasserkanal anzuschließen. Näheres regelt 
die Erschließungsplanung vom 09./10./11.08.1999 (Nutzungsbereich SO 1 und Planstraße 1) bzw. 
vom 17.10.2011 (Planstraße 2 und Flst.Nr. 1994 bzw. Nutzungsbereich SO 2), die Bestandteil 
dieses Bebauungsplans ist. 
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1. Erfordernis der Planänderung 
 
Der Bebauungsplan "Siebenlinden III" wurde in den Jahren 1998 bis 2001 erarbeitet und ist 
seit 2001 rechtskräftig. Beim Inkraftsetzen des Bebauungsplans am 06.07.2001 wurde auf 
Grund ungeklärter Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Schutz der 
Wasserfassung Kiebingen der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG) der östliche Teilbereich 
(östlich Feldweg Flst.Nr. 10062/2) ausgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Abb. 1: Bebauungsplan „Siebenlinden III“ vom 06.07.2001 

 
Das geplante Dienstleistungszentrum "für beratungs-, qualifikations- und 
technologieorientierte Unternehmen und Existenzgründungen" (Begründung vom 
18.01.2001) konnte nicht realisiert werden. Auch die vorgesehene Erschließung fand 
deshalb nicht statt. 
 
Während der Bereich um den ehemaligen Aussiedlerhof an der Osttangente weiterhin im 
Privatbesitz verbleibt, konnte die Teilfläche westlich des Feldwegs Flst.Nr. 10062/2 
zwischenzeitlich von der Stadt erworben werden. Wegen der Lage zu den Wasserfassungen 
der ASG ist eine uneingeschränkte gewerbliche Nutzung wahrscheinlich nur mit hohen 
technischen Aufwendungen erreichbar. Deshalb wurde am städtebaulichen Ziel des 
Dienstleistungszentrums festgehalten, zumal die privaten Grundstückseigentümer dies 
wünschen. Für die städtischen Flächen gab es in den letzten Jahren verschiedene 
Interessenten, die aber alle nicht angesiedelt werden konnten. 
 
Zwischenzeitlich hat ein in Rottenburg ansässiger Verlag die gesamte Fläche erworben und 
will dort in einem ersten Bauabschnitt das Verlagsgebäude errichten. Dafür wird zunächst 
nur ein Teil der Fläche benötigt. Die restlichen Flächen sollen für Erweiterungen des Verlags 
vorgehalten werden. Der Gemeinderat hält an den ursprünglichen Festsetzungen des 
Bebauungsplans grundsätzlich fest. Die Ansiedlung des Verlags ist mit dem Thema 
„Sondergebiet Dienstleistungen“ grundsätzlich verträglich; dieses ist u.a. für Unternehmen 
aus dem Medienbereich zweckbestimmt. Allerdings sollen die Nutzungsart und das Maß der 
baulichen Nutzung auf die Errichtung des Verlagsgebäudes abgestimmt werden. Außerdem 
bedarf der Bebauungsplan einer Anpassung über die Führung der Zufahrtsstraße und der 
Anordnung der überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Rottenburg am Neckar hat daher am 26.07.2011 
beschlossen, den seit dem 06.07.2001 rechtskräftigen Bebauungsplan „Siebenlinden III“ zum 
ersten Mal zu ändern. 

Östlicher Teil 2001 von 
Genehmigung ausgenommen 
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2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 
 
Der seit dem 19.05.2006 wirksame Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 
Rottenburg am Neckar-Hirrlingen-Neustetten–Starzach stellt das Plangebiet als 
"Sondergebiet, geplant" sowie als "Wasserschutzgebiet, Schutzzone III A, geplant" dar.  
 
Im Landschaftsplan ist eine Ortsrandeingrünung dargestellt. 
 
 
3. Beschreibung des Planbereichs 
 
Der Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplanes liegt am nordöstlichen Ortsrand der 
Stadt Rottenburg am Neckar, unmittelbar nordöstlich im Anschluss an das Gewerbe- und 
Industriegebiet "Siebenlinden II" und wird von diesem durch einen Wirtschaftsweg (Grasiger 
Weg) getrennt.  
 
Der Standort gehört zum Landschaftsraum der Neckaraue. Das Gelände fällt schwach von 
ca. 341 m üNN im Westen nach ca. 339 m üNN zum Neckar im Osten ab. Der Neckar fließt 
südöstlich in etwa 400 m Entfernung in nordöstliche Richtung. Die Flächen werden als 
aufgegebener Aussiedlerhof sowie als Wiesenflächen genutzt.  
 
Es werden folgende Grundstücke erfasst: Flst.Nr. 2080, 2081, 2080/1, 10046/3, 1994, 1996, 
2000, 2002, 2003/1, 2004, 10062/2 (z. T.), 12351 (Weg), 12330/5, 12330/4 (z. T.), 12350/2 
(z. T. Ecke), 10024/1 (z. T. Weg), 1124/1 (z. T. Grasiger Weg). 
 
 
4. Bestehende Rechtsverhältnisse und Planungsverfahren 
 
Die Grundstücke im Baugebiet befinden sich in Privatbesitz bzw. im Besitz der Stadt 
Rottenburg am Neckar.  
 
 
4.1 Bebauungsplan "Siebenlinden III" 
 
Im Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan "Siebenlinden III" der Stadt Rottenburg am 
Neckar, der seit dem 06.07.2001 rechtskräftig ist (vgl. Abb. 1). Die Planungsphase begann 
bereits 4 Jahre zuvor, nachdem ein ortsansässiges Unternehmen ein parkähnliches 
Dienstleistungs- und Technologiezentrum entwickeln wollte. Mit dem Rückzug dieses 
Unternehmens wurde es schwierig, die ursprüngliche Konzeption umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Abb. 2: Schwäbisches Tagblatt vom 27.11.1998 
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Obwohl seit 2001 mehrfach, zuletzt 2009, im Gemeinderat über die Ansiedlung von 
geeigneten Unternehmen und damit über die Erschließung beraten wurde, ist der 
Bebauungsplan bisher nicht vollzogen worden. Nach mehreren, nicht erfolgreichen 
Ansiedlungsversuchen wurde seitens der Stadt festgestellt, dass das Konzept einer 
lockeren, campusartigen Bebauung nicht mehr zeitgemäß ist und geändert werden sollte. 
 
Der Bebauungsplan 2001 beinhaltet ein Ausgleichskonzept für die mit ihm verbundenen 
Eingriffe; es ist davon auszugehen, dass bei einer Umsetzung dieses Ausgleichskonzeptes 
keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben (siehe auch Kap. 8).  
 
Wegen der seit 2001 umgesetzten Rechtsänderungen im Naturschutzrecht ist eine Prüfung 
mit Blick auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erforderlich. 
 
 
4.2 Wasserschutzgebiet  
 
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III A der Wasserfassung Kiebingen des 
Zweckverbands Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG; Schutzverordnung des Landratsamts 
Tübingen zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Grundwasserfassungen 
Brunnen Kiebingen I bis VI des Zweckverbands Ammertal-Schönbuch-Gruppe, Sitz 
Böblingen vom 07.11.2007).  
 
 
4.3 Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
 
Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 
andere Maßnahmen der Innenentwicklung kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden. Dies bedeutet, dass die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens insbesondere 
nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB (kein Umweltbericht, keine zusammenfassende Erklärung) 
angewendet werden können. 
 
Dabei sind insbesondere folgende Voraussetzungen einzuhalten: 
 festgesetzte Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO weniger als 20.000 m²; dann gelten 

Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig 
und ein Ausgleich wird nicht erforderlich 

 keine Begründung der Zulassung von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedürfen 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB 
genannten Schutzgüter (Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, Europäische 
Vogelschutzgebiete). 

 
Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren 
gegeben sind. Die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundfläche (bei einer GRZ von 
0,4 bzw. 0,6) beträgt etwa 30.000 m². Nach § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist bei einer 
Grundfläche von mehr als 20.000 m² aber weniger als 70.000 m² eine Aufstellung im 
beschleunigten Verfahren zulässig, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 des Baugesetzbuchs genannten Kriterien die Einschätzung 
erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen 
Umwelteinwirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu 
berücksichtigen wären; die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung des 
Einzelfalls zu beteiligen. 
 
Weiterhin ist bei den Überlegungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens zu 
berücksichtigen, dass es sich nach Kommentarmeinung bei Bebauungsplänen, die seit 
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längerer Zeit nicht verwirklicht wurden und mit deren Verwirklichung nach der allgemeinen 
Verkehrsauffassung nicht mehr gerechnet werden konnte, um Grenzfälle im Hinblick auf die 
Anwendung des Verfahrens nach § 13 a BauGB handeln kann. Dieser Kategorie ist der zu 
ändernde Bebauungsplan jedoch nicht zuzuordnen, da über die Jahre immer wieder 
Anfragen von Firmen bei der Stadt eingingen, die ihren Firmensitz im Gebiet „Siebenlinden 
III“ realisieren wollten. Diese wurden jedoch an diesem Standort stets abgelehnt, da die 
Stadt zunächst, entsprechend der ursprünglichen Vorstellungen eines Investors die Planung 
zur Ansiedlung eines Technologieparks weiterhin realisieren wollte. 2006 wäre dies der Stadt 
ja auch beinahe gelungen. Nachdem die interessierte Firma letztlich ihren Betriebsteil jedoch 
in einer anderen Gemeinde ansiedelte, wurde seitens der Stadt festgestellt, dass dieses 
Konzept nicht mehr zeitgemäß ist. Der Ansiedlung eines Elektronikmarktes wurde durch den 
Gemeinderat 2009 widersprochen, da man das Gebiet für höherwertige Nutzungen erhalten 
wollte, wie sie nun mit dem Vorhaben möglich wird. Davon, dass der Bebauungsplan obsolet 
ist und mit einer Realisierung nicht mehr zu rechnen ist, konnte somit nicht ausgegangen 
werden. Vor diesem Hintergrund ist die Stadt zur Auffassung gelangt, dass das 
beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB angewendet werden kann. 
 
Durch den Bebauungsplan wird zudem keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Es liegen keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter vor.  
 
 
4.3.1 Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 
Nach Anlage 2 zum BauGB sind die in der folgenden Tabelle dargestellten Kriterien 
anzuwenden. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die überschlägige Prüfung der genannten 
Kriterien die Einschätzung zulässt, dass die Änderungen des Bebauungsplans 
voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zur Folge haben, die nach § 2 Abs.4 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 
 
 

Merkmale des Bebauungsplans,  
insbesondere in Bezug auf 

1 das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan einen Rahmen im Sinne 
des § 14 b Abs. 3 des UVPG setzt 

Rahmen für Baugenehmigungen für Hochbauten, 
Erlaubnis für Bau von Straßen und 
Erschließungseinrichtungen 

2 das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan andere Pläne und 
Programme beeinflusst 

nicht festzustellen 

3 die Bedeutung des Bebauungsplans für 
die Einbeziehung umweltbezogener, 
einschließlich gesundheitsbezogener 
Erwägungen, insbesondere im Hinblick 
auf die Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung 

Der Bebauungsplan bezieht bereits in seiner 
Ursprungsfassung von 2001 umwelt- und 
gesundheitsbezogene Kriterien ein (z.B. Vorgaben 
für den Grundwasserschutz oder den ökologischen 
Ausgleich) und fördert eine nachhaltige Entwicklung 
z.B. durch Lösung des Themas der 
Deckschichtenmächtigkeit. 

4 die für den Bebauungsplan relevanten 
umweltbezogenen, einschließlich 
gesundheitsbezogener Probleme 

Grundwasserschutz, Versiegelung, Entfall von 
Grünflächen 

5 die Bedeutung des Bebauungsplans für 
die Durchführung nationaler und 
europäischer Umweltvorschriften 

Vorschriften der Schutzverordnung für das 
Wasserschutzgebiet können eingehalten werden 
Mögliche Verstöße gegen artenschutzrechtliche 
Bestimmungen müssen noch geprüft werden 
(Rechtsänderungen seit 2001) 
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Merkmale der möglichen Auswirkun-
gen und der voraussichtlich betroffe-
nen Gebiete, insbesondere in Bezug 
auf 
1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, 

Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen 

Auswirkungen bereits in geringem Umfang 
vorhanden, da im Westteil teilweise bebaut; 
Verkehrsbelastung steigt mit weiteren 
Siedlungsflächen an, Umkehrbarkeit nach 
Erschließung nur durch Aufgabe der Siedlungsfläche 
und Entsiegelung 

2 den kumulativen und grenzüber-
schreitenden Charakter der 
Auswirkungen 

keine 

3 die Risiken für die Umwelt, 
einschließlich der menschlichen 
Gesundheit (zum Beispiel bei Unfällen) 

Havariefälle im Fahrzeugverkehr; vernachlässigbar 

4 den Umfang und die räumliche 
Ausdehnung der Auswirkungen 

begrenzt auf Plangebiet und Teilflächen der 
Schutzzone III A/B der Wasserfassung Kiebingen der 
ASG 

5 die Bedeutung und die Sensibilität des 
voraussichtlich betroffenen Gebiets auf 
Grund der besonderen natürlichen 
Merkmale, des kulturellen Erbes, der 
Intensität der Bodennutzung des 
Gebiets jeweils unter Berücksichtigung 
der Überschreitung von Umwelt-
qualitätsnormen und Grenzwerten; 

gering 
 
Nähe zur Wüstung Sülchen (Denkmalpflege), 
Wasserschutzgebiet 

6 folgende Gebiete:  
6.1 im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 

Nr. 1 BauGB des Bundesnaturschutz-
gesetzes bekannt gemachte Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder Europäische Vogelschutzgebiete 

keine 

6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 
BNatSchG, soweit nicht bereits von 
Nummer 6.1 erfasst 

keine 

6.3 Nationalparke gemäß § 24 BNatSchG, 
soweit nicht bereits von Nummer 6.1 
erfasst 

keine 

6.4 Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete gemäß den 
§§ 25 und 26 des BNatSchG 

keine 

6.5 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 
30 BNatSchG 

keine 

6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des 
Wasserhaushaltsgesetzes oder nach 
Landeswasserrecht festgesetzte 
Heilquellenschutzgebiete sowie 
Überschwemmungsgebiete gemäß § 
31 b des Wasserhaushaltsgesetzes 

Wasserfassung Kiebingen der ASG, Schutzzone III A 

6.7 Gebiete, in denen die in den 
Gemeinschaftsvorschriften festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits 
überschritten sind 

keine 

6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zentrale Orte und 
Siedlungsschwerpunkte in verdichteten 
Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 
und 5 des Raumordnungsgesetzes 

keine 

6.9 in amtlichen Listen oder Karten Kulturdenkmale "Wüstung Sülchen" im 
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verzeichnete Denkmäler, Denkmal-
ensembles, Bodendenkmäler oder 
Gebiete, die von der durch die Länder 
bestimmten Denkmalschutzbehörde als 
archäologisch bedeutende 
Landschaften eingestuft worden sind. 

Bebauungsplan nachrichtlich übernommen, 
benachbartes Kulturdenkmal Sülchenfriedhof 

 
 
5.  Planänderungen 

Das in der Hauptsache von der Änderung betroffene Grundstück ist ca. 3,3 ha groß. Die 
Zweckbestimmung des Plangebiets als „Sondergebiet  Dienstleistungszentrum“ wird 
beibehalten. In den Festsetzungen zum Sondergebiet im Bebauungsplan wird das 
Sondergebiet gegliedert und hinsichtlich der zulässigen Nutzungen angepasst.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich der Grundstücke des Verlags werden 
zusammengelegt, die Grundflächenzahl auf 0,6 (bisher 0,4) erhöht und die Gebäudehöhe 
angepasst. Weitere ca. 2,1 ha private (teilweise bereits mit einem landwirtschaftlichen 
Anwesen bebaute) Grundstücksflächen sind von der Änderung der Grundflächenzahl und 
der Gebäudehöhen nicht berührt.  
 
In den zusammengelegten überbaubaren Grundstücksflächen kann eine Lagerhalle mit 
Verwaltungstrakt und einer Wohnung für den Betriebsinhaber errichtet werden. Die bisher 
auf dem Grundstück zulässige Bebauung hätte Höhen zwischen 8 und 12 m ab Hinterkante 
der für die Erschließung maßgeblichen Verkehrsfläche erreichen können. Die nun 
vorgesehenen Gebäudehöhen liegen im Bebauungsplan einheitlich bei 11 m (353 m üNN) 
und für einen untergeordneten östlichen Teil der überbaubaren Grundstücksfläche (1,2 %) 
bei 14 m (356 m üNN) ab dem festgesetzten Höhenbezugspunkt von 342,00 m üNN. Für den 
Nutzungsbereich SO 1 bleiben die Höhenfestsetzungen unverändert. 
 
Die Verkehrserschließung wird aktualisiert und an die erforderlichen Breiten und 
Trassierungen angepasst. Da die westliche Teilfläche im Geltungsbereich (ehemalige 
Hofstelle) zunächst nicht erschlossen wird, soll eine Wendemöglichkeit das Ende des ersten 
Erschließungsabschnitts bilden. Daneben wurden die Verknüpfungen mit dem Wegenetz 
(Fuß- und Radweg, Wirtschaftswege) durch Verschwenken des Grasigen Wegs so gestaltet, 
dass die Kreuzung von Planstraße 1 für Fußgänger/innen und Radfahrer/innen gut möglich 
ist und Gefährdungen minimiert werden – auch wenn zukünftig die Planstraße 2 realisiert 
wird, die den westlichen Teil des Plangebiets erschließen wird.  
 
Die Zusammenlegung der überbaubaren Grundstücksflächen, die Erhöhung der 
Grundflächenzahl und die größere Gebäudehöhe in Teilflächen des Bebauungsplans dienen 
einerseits den Interessen der Bauherrschaft, andererseits sind sie auch ein Teil der 
Flächensparbemühungen der Stadt. Immerhin handelt es sich um einen Teil der Gemarkung, 
auf dem seit 10 Jahren eine rechtssichere Baumöglichkeit besteht. Alternative, mit den 
Interessen der Firma vereinbare Standorte gibt es im Bereich der Großen Kreisstadt 
Rottenburg am Neckar nicht; sie müssten durch entsprechende Änderungen des 
Flächennutzungsplans erst geschaffen werden. Genau diese Inanspruchnahme weiterer, 
zusätzlicher Außenbereichsflächen ist aber nicht gewünscht. 
 
Im Zuge des Beteiligungsverfahrens wurden noch freie (unbebaute) Flächen in anderen 
städtischen Gewerbegebieten angesprochen (z.B. ehemaliges DHL-Gelände in der 
Kernstadt, Gewerbepark Ergenzingen-Ost). Die aktuell vermeintlich freien Flächen in 
Ergenzingen-Ost kommen nach Auskunft der Stadt nicht in Frage, weil sie als 
Optionsflächen für die dort in den letzten Jahren neu angesiedelten Betriebe vorgehalten 
werden. Dies wurde von den Betrieben ausdrücklich gewünscht; als Bedingung für die 
nachhaltige Ansiedlung wurde immer gefordert, Erweiterungsflächen vorzuhalten. Diese 
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wurden entsprechend vertraglich als Option zugesagt. Ähnliches gilt für die Flächen in 
Etzwiesen II. 
 
Darüber hinaus sind die außerhalb der Kernstadt gelegenen, noch vorhandenen 
Gewerbeflächen für den Verlag auch deshalb nicht geeignet, weil er überwiegend 
Einfacharbeitsplätze für Teilzeitkräfte anbietet und vorhält. Diese Mitarbeiter/innen können 
überwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Firma kommen. Eine außerhalb der 
Kernstadt liegende Fläche hätte für diese Mitarbeiter/innen zur Folge, dass sie ihren 
Arbeitsplatz nicht mehr oder nur unter schwierigeren Bedingungen hätten erreichen können. 
Gerade dies wollte der Firmen-Eigentümer - ausdrücklich - aus sozialen, aber auch 
betrieblichen Gründen vermeiden. 
 
Auf dem ehemaligen DHL-Gelände will die Stadt einen die Kernstadt ergänzenden 
Einzelhandelsstandort entwickeln. Die entsprechenden Planungsverfahren 
(Raumordnungsverfahren, Flächennutzungsplanänderung, Bebauungsplanverfahren) sind 
eingeleitet. Eine Fachfirma ist mit der Entwicklung der Fläche beauftragt. 
 
 

5.1 Textliche Festsetzungen 
 
5.1.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Bisher und auch künftig ist für den Geltungsbereich ein „Sonstiges Sondergebiet“ nach § 11 
Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Dienstleistungszentrum“ festgesetzt. Die 
Fremdkörperfestsetzung für das Wohnhaus bleibt ebenfalls bestehen. Die Festsetzungen 
lauteten bisher: 
 
1. Sondergebiet "Dienstleistungszentrum" § 11 BauNVO 

Das Sondergebiet dient der Unterbringung von beratungs-, qualifikations- und technologieorientierten Betrieben, 
deren Produkt- bzw. Leistungsschwerpunkte in den Bereichen Betriebswirtschaft, Informatik, Elektronik, 
Maschinenbautechnik, Medien, Energie- und Umwelttechnik liegen. 
 

1.1 Zulässig sind: 
1.1.1 Betriebe, insbesondere Beratungsunternehmen (Management, Marketing, Repräsentation, Information usw.), 

Softwareunternehmen, Netzwerk–, Kommunikations– und Medienunternehmen, Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen, Ingenieurgesellschaften sowie Fortbildungs– und Bildungseinrichtungen. 
Produktionslinien solcher Betriebe sind nur als entwicklungsorientierte Prototypen oder Kleinserienfertigungen 
zulässig.  

 
1.1.2 Infrastruktur– und Gemeinschaftseinrichtungen, die in funktionalem Zusammenhang mit dem Sondergebiet 

stehen, insbesondere 
-  Hotel, Restaurant, Café, Kantine 
-  Einzelhandelsbetriebe zur Deckung des täglichen Bedarfes, für Büromaterial und –geräte sowie für Computer und 

-bedarf 
-  Kopier - / Reproduktionsbetriebe  
-  Dienstleistungsbetriebe wie Fahrbereitschaft, Autoverleih, Reisebüro 
-  Kindergarten / Kindertagesstätte 
-  Gästehaus oder Gästeappartements zur Unterbringung und Versorgung auswärtiger Besucher des 

Sondergebietes. 
 
1.1.3 Parkierungseinrichtungen und sonstige Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 
 
1.2 Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
1.2.1 Wohnungen für Aufsichts– und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Betrieb 

zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind; eigenständige Wohngebäude sind 
nicht zulässig. 

 
1.2.2 Sonstige, nicht wesentlich störende Betriebe, soweit diese mit der besonderen Eigenart des Sondergebietes 

vereinbar sind.  
 
1.3 Nicht zulässig sind: 
1.3.1 Betriebe, deren Produktionsablauf die Verarbeitung, den Transport oder die Lagerung wassergefährdender Stoffe 

erfordert, oder die radioaktive oder andere wassergefährdende Abwässer oder Abfälle ausstoßen. 
 
1.4 Fremdkörperfestsetzung Wohnhaus § 11 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 10 BauNVO 
 Das in der mit "SO (Wohnhaus)" festgesetzten Fläche befindliche Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten kann erweitert, 

baulich geändert oder im Bestand erneuert werden. Zu den vorhandenen Wohneinheiten kann innerhalb der 
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festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen höchstens eine weitere treten. Nutzungsänderungen sind nur 
entsprechend der Festsetzung I.1.1 (Sondergebiet) zulässig. 

  
Diese Festsetzungen werden für den westlichen Teil des Geltungsbereichs nahezu 
unverändert beibehalten (künftig SO 1; es entfallen Hotels, Kindergarten/-tagesstätte und 
Gästehäuser); für den zu ändernden Teilbereich wird daraus ein SO 2 entwickelt. Für die 
entfallenden Einrichtungen zur Kinderbetreuung und des Beherbergungsgewerbes wird kein 
Bedarf (mehr) gesehen. In den Festsetzungen wird eine Beschreibung des Sondergebiets 
vorangestellt; dabei werden kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen. Die 
Festsetzungen lauten künftig: 
 
1. Sondergebiet "Dienstleistungszentrum (SO)" § 11 BauNVO 

Das Sondergebiet dient in zwei Nutzungsbereichen (SO 1, SO 2) der Unterbringung von beratungs-, 
dienstleistungs-, qualifikations- und technologieorientierten Betrieben, deren Produkt- bzw. 
Leistungsschwerpunkte in den Bereichen Betriebswirtschaft, Dienstleistungen, Energie- und 
Umwelttechnik, Elektronik, Informatik, Internet, Maschinenbautechnik und Medien liegen. 
 

1.1 Zulässig sind im Nutzungsbereich SO 1:  
 Betriebe, insbesondere Beratungsunternehmen (Management, Marketing, Repräsentation, Information 

usw.), Softwareunternehmen, Netzwerk–, Kommunikations– und Medienunternehmen, Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen, Ingenieurgesellschaften sowie Fortbildungs– und Bildungseinrichtungen. 
Produktionslinien solcher Betriebe sind nur als entwicklungsorientierte Prototypen oder 
Kleinserienfertigungen zulässig.  

 
 Infrastruktur– und Gemeinschaftseinrichtungen, die in funktionalem Zusammenhang mit dem 

Sondergebiet stehen, insbesondere 
-  Restaurant, Café, Kantine 
-  Einzelhandelsbetriebe zur Deckung des täglichen Bedarfes, für Büromaterial und –geräte sowie für 

Computer und -bedarf 
-  Kopier - / Reproduktionsbetriebe  
-  Dienstleistungsbetriebe wie Fahrbereitschaft, Autoverleih, Reisebüro 

 
 Parkierungseinrichtungen und sonstige Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 
 
1.1.1 Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
 Wohnungen für Aufsichts– und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind; 
eigenständige Wohngebäude sind nicht zulässig. 

 
Sonstige, nicht wesentlich störende Betriebe, soweit diese mit der besonderen Eigenart des 
Sondergebietes vereinbar sind.  

 
1.1.2 Nicht zulässig sind: 
 Betriebe, deren Produktionsablauf die Verarbeitung, den Transport oder die Lagerung 

wassergefährdender Stoffe erfordert, oder die radioaktive oder andere wassergefährdende Abwässer 
oder Abfälle ausstoßen. 

 
1.1.3 Fremdkörperfestsetzung Wohnhaus § 11 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 10 BauNVO 
 Das in der mit "SO (Wohnhaus)" festgesetzten Fläche befindliche Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten 

kann erweitert, baulich geändert oder im Bestand erneuert werden. Zu den vorhandenen Wohneinheiten 
kann innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen höchstens eine weitere treten. 
Nutzungsänderungen sind nur entsprechend der Festsetzung I.1.1 (Sondergebiet) zulässig. 

 
1.2 Zulässig sind im Nutzungsbereich SO 2: 
 Betriebe, insbesondere Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich Medien, Internet und Marketing 

(z.B. Verlage, Internethandel, Werbeagenturen); sie können mit Lagergebäuden und/oder -einrichtungen 
verbunden sein. 

 
Infrastruktur- und Gemeinschaftseinrichtungen, die in funktionalem Zusammenhang mit dem 
Sondergebiet stehen, insbesondere 
- Restaurant, Café, Kantine 
-  Einzelhandelsbetriebe zur Deckung des täglichen Bedarfs, für Büromaterial und -geräte sowie für 

Computer und -bedarf 
-  Kopier- / Reproduktionsbetriebe  
-  Dienstleistungsbetriebe wie Fahrbereitschaft, Autoverleih, Reisebüro 

 
 Parkierungseinrichtungen und sonstige Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 
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1.2.1 Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind; eigenständige Wohngebäude sind nicht zulässig. 

 
Sonstige, nicht wesentlich störende Betriebe, soweit diese mit der besonderen Eigenart des 
Sondergebiets vereinbar sind.  

 
1.2.2 Nicht zulässig sind: 

Betriebe, deren Produktionsablauf die Verarbeitung, den Transport oder die Lagerung 
wassergefährdender Stoffe erfordert, oder die radioaktive oder andere wassergefährdende Abwässer 
oder Abfälle ausstoßen. 
 
 

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Grundflächenzahl 
Für den zu ändernden Bereich SO 2 wird die Grundflächenzahl auf 0,6 erhöht. Damit soll 
den geänderten Rahmenbedingungen für die Errichtung der Verlagsgebäude Rechnung 
getragen werden. Während dem ursprünglichen Bebauungsplan eine eher lockere Bebauung 
mit einzelnen Gebäuden in einer eher campusartigen Struktur zu Grunde lag, soll nun ein 
einzelnes Gebäude entstehen. Die derzeit geplante Bebauung wird aus einem 
Verlagsgebäude mit Wohnung, den Stellplätzen und den erforderlichen Aufstell- und 
Bewegungsflächen bestehen (vgl. Abb. 3). Im Endausbau kann eine Überbauung von 0,6 
erreicht werden; mit den ersten beiden Bauabschnitten wird dies bei weitem nicht erreicht. 
 
Insgesamt ist im SO 1 wie bisher eine Überbauung von 0,4 zzgl. der Flächen für 
Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO (also 0,6) und im SO 2 von 0,6 zzgl. der Flächen 
für Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO (also bis höchstens 0,8) zulässig.  
 
Höhe baulicher Anlagen 
Die Höhenentwicklung und die Festsetzungen im SO 1 bleiben unverändert. Im Zuge der 
sich vertiefenden Planung wurden die Höhenangaben nach der öffentlichen Auslegung im 
Herbst 2011 präzisiert: Im SO 2 werden die im Bebauungsplan 2001 von Nord nach Süd 
gestaffelten Höhen von 8 bis 12 m jetzt einheitlich mit 11 m bzw. in einer kleineren Teilfläche 
von etwa 400 m² im Bereich des geplanten Foyers/Bürotrakts mit 14 m festgesetzt. Der 
Höhenbezugspunkt für das Verlagsgebäude (Oberkante Fertigfußboden) liegt bei 342,00 m 
üNN. Die vorhandenen Geländehöhen liegen zwischen ca. 340,09 m üNN in der 
nordöstlichen Ecke, ca. 340,52 m üNN in der nordwestlichen, ca. 340,52 m üNN in der 
südöstlichen und ca. 340,72 m üNN in der südwestlichen Ecke der überbaubaren 
Grundstücksfläche. Die Gebäudehöhen lägen dann ab EFH (die etwa dem aufgeschütteten 
Gelände entspricht) 352,72 m üNN bzw. 355,76 m üNN; die Festsetzungen im 
Bebauungsplan lauten 353 bzw. 356 m üNN.  
 
Die geplante Erhöhung von Grundflächenzahl und Bauhöhe ist sinnvoll. Mit der höheren 
Dichte können weitere Flächenausweisungen im Außenbereich vermieden werden. Die 
höhere bauliche Dichte geht mit einem zum ursprünglichen Bebauungsplan verbesserten 
Grundwasserschutz einher, weil die vorgesehenen Bodenverbesserungsmaßnahmen den 
anstehenden Grundwasserleiter (Neckarkiese) stärker überdecken und dicht abschirmen. 
Die etwas höhere Aufschüttung ermöglicht zudem eine bessere Ableitung des 
Niederschlagswassers. 
 
Die möglichen Auswirkungen der größeren Höhenentwicklung wurden im Zuge der 
Auslegung im Herbst 2011 mehrfach vorgetragen. Die Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbilds durch die höhere Bebauung sind nach Auffassung der Stadt nicht erheblich 
und hinnehmbar. Die Kulisse des Gewerbe- und Industriegebiets Siebenlinden II ist bereits 
heute von höheren Gebäuden geprägt (Verwaltung, Lagerhallen, Baumarkt usw.), die sich 
hinter einem dichten Pflanzgürtel entlang des Grasigen Wegs verstecken.  
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Abb. 3: Planung Kopp-Verlag, Architekturbüro „Freie Architekten Harald Kreuzberger“, April 2011 
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Abb. 4: Fotomontage: Blick vom Grasigen Weg (Rückseite Baumarkt) 

 
 
Im Bebauungsplan sind eine Rückhaltemulde von ca. 15 m Breite und ein Pflanzstreifen von 
7,5 m Breite zur freien Landschaft festgesetzt. Mit diesem insgesamt 22,5 m breiten grünen 
Rand kann eine optische Verbindung zum grünen Ortsrand am Grasigen Weg erreicht 
werden; die Festsetzungen des Bebauungsplans 2001 wurden dahingehend angepasst, 
dass die Bepflanzung mit hochstämmigen Obst- und Laubbäumen ausgeführt wird (siehe 
5.1.5).  
 

Die Fotomontagen (Abb. 4 bis 6) zeigen, dass mit dem optimierten Eingrünungskonzept 
(dichtere Bepflanzung) eine landschaftliche Einbindung des Gebäudes in den Ortsrand von 
der Talaue her erreicht werden kann und damit erhebliche Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild nicht eintreten.  
 
 
5.1.3 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
 
Die bisherigen Festsetzungen lautet: 
 
4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten   § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
 Stellplätze sind in den dafür festgesetzten Flächen oder auf den Baugrundstücken zulässig. 

 
Die Festsetzungen wurden an die beschriebene neue Planung (Zusammenfassung der 
überbaubaren Grundstücksflächen usw.) angepasst. Sie lautet nun: 
 
4. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

Auf Flst. 1994 sind Stellplätze (St) in den dafür festgesetzten Flächen, ansonsten auf den 
Baugrundstücken zulässig. Nebenanlagen und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

 
 
5.1.4 Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser 
 
Die bisherige Festsetzung lautet: 
 
7. Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 
 Innerhalb der festgesetzten Flächen sind die nach IV. 3  erforderlichen offenen Gerinne und Mulden durch den 

jeweiligen Grundstückseigentümer herzustellen und zu unterhalten. Bei der Herstellung und Gestaltung der Gerinne 
und Mulden sind die Hinweise III.2.2.1 zu beachten. 
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Abb.5: Fotomontage:  Blick aus Richtung Kiebingen/Hirschau (Burglehen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6: Fotomontage: Blick aus Richtung Wurmlingen 
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Zur Klarstellung wurde die Festsetzung dahingehend ergänzt, dass im festgesetzten Bereich 
auch Wege zur Unterhaltung, Feuerwehrzufahrten und Grünflächen zugelassen werden 
können.  
 
7. Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 
 Innerhalb der festgesetzten Flächen sind die nach IV. 3 erforderlichen offenen Gerinne und Mulden 

durch den jeweiligen Grundstückseigentümer herzustellen und zu unterhalten. Bei der Herstellung und 
Gestaltung der Gerinne und Mulden sind die Hinweise III.2.2.1 zu beachten. Innerhalb dieser Flächen 
sind Wege zur Unterhaltung der Mulden, sonstige Wege (z.B. Feuerwehrzufahrten) und Grünflächen 
zulässig. 

 
 
5.1.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft 
 
Die bisherige Festsetzung zur Minderung der Versiegelung sowie zum Boden- und 
Grundwasserschutz lautete: 
 
8.1 Minderung der Versiegelung 
 Die Fußwege, notbefahrbaren Wege, Hofflächen, Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Grundstückszufahrten sind mit 

einer wasserdurchlässigen Oberfläche nach DIN 19817 herzustellen (z.B. Rasenpflaster, Fugenpflaster, 
Schotterrasen, Pflasterstreifen in Grünflächen usw.). 

 
8.2 Boden- und Grundwasserschutz  
 Im Plangebiet ist der Oberboden abzuschieben und das gesamte Gelände zur Verbesserung der 

Deckschichtenmächtigkeit über dem Grundwasserleiter nach den Vorgaben der Erschließungsplanung mit 
unbelastetem Bodenmaterial aufzufüllen. Es ergeben sich dabei Auffüllungshöhen bis zu 1,40 m; das Bodenmaterial 
muss einen kf-Wert von mindestens 10-7 m/s in der erforderlichen Mächtigkeit aufweisen. Einschnitte in das Gelände 
durch Gebäudegründungen sind nicht zulässig; Gebäudegründungen haben als Plattengründungen zu erfolgen. 

 
 Bei der Herstellung der als Druckleitungen auszuführenden Hausanschlussleitungen ist darauf zu achten, dass diese 

nur in geringer Tiefe verlegt werden, um den Eingriff in die dem Grundwasserschutz dienende, zusätzlich 
aufgebrachte Deckschicht zu minimieren. 

 
 Die Lagerung von Heizöl ist nicht zulässig. 
 
 Die Erschließungsplanung vom 09./10./11.08.1999 wird Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
Diese Festsetzungen werden geändert. Ursache dafür sind geänderte Anforderungen an die 
Bodenmechanik. Während bisher eine eher kleinteilige, campusartige Bebauung umgesetzt 
werden sollte, wird nun u.a. auch eine Halle mit größerer Spannweite projektiert. Dies 
erfordert das Einspannen des erforderlichen Tragsystems in den Boden, um die benötigten 
Spannweiten zu ermöglichen.  
 
Mit der ASG wurde Einvernehmen darüber erzielt, dass das zur Verbesserung der 
Deckschichtenmächtigkeit zusätzlich einzubauende Bodenmaterial verbessert werden kann, 
um die statischen Anforderungen zu erfüllen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass dieses 
Bodenmaterial gegenüber dem Untergrund abdichtend wirkt und eine Versickerung praktisch 
nicht mehr zulässt. Daher kann die Ableitung des Niederschlagswassers nur noch sehr 
begrenzt in den Untergrund erfolgen. Ziel ist nun die Ableitung des auf den Dachflächen 
anfallenden Niederschlagswassers in die Rückhalte- und Verdunstungsmulden auf dem 
Grundstück. Das Niederschlagswasser von Hofflächen, Aufstellflächen, der 
Grundstückszufahrt und den Stellplätzen wird in einem Regenwasserkanal gesammelt und in 
den öffentlichen Mischwasserkanal in Planstraße 1 eingeleitet. 
 
Im Zuge der Abstimmungsgespräche mit der ASG wurde auf das am 06.12.2002 verkündete 
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, Az. 8 S 1487/02 hingewiesen, in 
dem folgende Rahmenbedingungen für die Entwässerung festgelegt werden: 
 
Die Wirkungen des Schutzkonzepts der Antragsgegnerin werden auch nicht dadurch 
wesentlich gemindert, dass nach der Erschließungsplanung Teile der Entwässerungskanäle 
nicht in die als zusätzliche Deckschicht gedachte Auffüllung, sondern in das bestehende 
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Gelände verlegt werden sollen. Die Antragsgegnerin hat sich aufgrund der Empfehlungen 
des GLA bemüht, mit der Kanalisation soweit wie möglich nicht in die vorhandene 
Deckschicht einzugreifen. Um an die bestehenden Kanäle im Bereich "Grasiger 
Weg/Felix·Wankel-Straße" im Freispiegelgefälle anschließen zu können, ist es allerdings 
erforderlich, einen Teil der Entwässerungsleitungen in das vorhandene Gelände 
einzubinden. Wie die Antragsgegnerin (also die Stadt) in der mündlichen Verhandlung 
verbindlich erklärt hat, ist jedoch geplant, sämtliche Abwasserkanäle in einem Schutzrohr zu 
verlegen, d. h. doppelwandig mit Leckageanzeige auszuführen. Diese Maßnahme trägt den 
besonderen Anforderungen Rechnung, die im Arbeitsblatt A 142 der Arbeitstechnischen 
Vereinigung (ATV) an das Durchleiten von Abwasser in der Schutzzone II eines 
Wasserschutzgebiets gestellt werden. Die erforderliche Sicherheit gegen ein Undichtwerden 
der Kanäle ist damit gegeben, so dass dem Verlauf eines Teils dieser Kanäle in der 
vorhandenen Deckschicht keine weitere Bedeutung zukommt. 
 
Die Leckagewarnung sowohl für die öffentlichen als auch für die privaten 
Entwässerungsleitungen wird bei der Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar 
aufgeschaltet, weil dort ein rund um die Uhr erreichbarer Notdienst existiert, der im Warnfall 
sofort eingreifen kann. 
 
Um langfristige Schadstoffeinträge in den Boden bei den Rückhalte- und 
Verdunstungsmulden zu vermeiden, dürfen bei der Dacheindeckung keine unbeschichteten 
Materialien verwendet werden. 
 
Zudem wurde mit der ASG in weiteren Abstimmungsgesprächen im Oktober und November 
2011 festgelegt, die maßgeblichen Unterlagen für die Erschließungsplanung, die Teil des 
Bebauungsplans sind, entsprechend ihres Planungsgegenstands genauer zu beschreiben. 
 
Mit dem Beginn der Bauarbeiten im Januar 2012 hat sich die Situation nochmals verändert. 
Beim Abschieben des Oberbodens für das Bauvorhaben des Kopp-Verlags wurden nämlich 
entgegen der Erwartungen keine Auelehme angetroffen. Direkt unter dem Oberboden folgt 
der anstehende Neckarkies, dessen Oberkante im Baufeld freigelegt wurde. Die besondere 
Schutzwürdigkeit der zur Trinkwassergewinnung genutzten Neckarkiese wird dadurch 
bestätigt. Im Baugebiet muss deshalb eine schützende Deckschicht hergestellt werden. 
Gebäude und sonstige Gebäudeteile dürfen nicht in die zu erstellende Deckschicht 
eingreifen. Zur Herstellung der Deckschicht sind Eingriffe in die Neckarkiese erforderlich. 
Dieser Sachverhalt wurde in Besprechungen mit der ASG am 05.03.2012 und dem 
Landratsamt Tübingen am 08.03.2012 erörtert und die zu ändernden Festsetzungen 
festgelegt. 
 
Die geänderten Festsetzungen lauten: 
 
8.1 Minderung der Versiegelung 

Die Fußwege und notbefahrbaren Wege (z.B. Feuerwehrumfahrten) auf den Baugrundstücken sind mit 
einer wasserdurchlässigen Oberfläche nach DIN 19817 herzustellen (z.B. Rasenpflaster, Fugenpflaster, 
Schotterrasen, Pflasterstreifen in Grünflächen usw.). 
 
Die festgesetzten Wirtschaftswege („W“) sind als Graswege zu erhalten bzw. herzustellen. 
 

8.2 Boden- und Grundwasserschutz  
Im Plangebiet ist der Oberboden abzuschieben und das gesamte Gelände zur Verbesserung der 
Deckschichtenmächtigkeit über dem Grundwasserleiter nach den Vorgaben der Erschließungsplanung 
mit unbelastetem Bodenmaterial aufzufüllen.  

 
Es ist eine durchgehende Deckschicht in einer Mächtigkeit von mindestens 1 m mit einem kf-Wert von 
10-7 m/s oder geringer herzustellen. Die Oberkante dieser Deckschicht ist auf das Niveau von 341 m 
üNN festzulegen. Die Einbindetiefe von Gebäuden und ihrer Gründung in den Boden ist bis zu einem 
Niveau von 341 m üNN zulässig. Eine Verbesserung des aufzufüllenden Bodenmaterials aus statischen 
Gründen (z.B. durch Kalken) ist zulässig. 
 
Für die Abwasserleitungen im Geltungsbereich gilt: 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Siebenlinden III, 1. Änderung" in Rottenburg am Neckar - Kernstadt Seite 16 
Begründung in der Fassung vom 10.05.2012 

NACHTRIEB & WEIGEL / Stadtplanungsamt  Druckdatum: 14.05.13, 1113_BG_100512.doc  

 Schmutzwasserkanäle dienen der Ableitung des häuslichen Abwassers oder des Abwassers aus 
einem Gewerbebetrieb. Regenwasserkanäle dienen der Ableitung des auf Dächern, Zufahrten, 
Stellplätzen sowie Hof- und Aufstellflächen anfallenden Niederschlagswassers. 

 Öffentliche Schmutzwasserkanäle und solche von Hausanschlüssen sind als doppelwandige Rohre 
mit Leckageüberwachung nach EN 13160 / ATV 142 auszuführen. Öffentliche Regenwasserkanäle 
und solche von Regenwasser-Hausanschlüssen können einwandig ausgeführt werden.  

 Bei der Herstellung der Hausanschlussleitungen ist darauf zu achten, dass diese nur in geringer 
Tiefe verlegt werden, um den Eingriff in die dem Grundwasserschutz dienende, zusätzlich 
aufgebrachte Deckschicht zu minimieren. 

 Der Anschluss von Hausdrainagen an Abwasserleitungen sowie punktuelle Versickerungen in Form 
von Sickerschächten sind unzulässig.  

 
Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträgen in den Boden darf als Material bei der 
Dacheindeckung kein unbeschichtetes Metall (Kupfer, Zink, Blei etc.), sondern nur beschichtetes 
Material (z.B. Titanzink, beschichtetes Kupfer, Aluminium, Edelstahl etc.) verwendet werden; dies gilt 
auch für Regenrinnen und Regenfallrohre. 

 
 Die Lagerung von Heizöl ist nicht zulässig. 
 
 Die Erschließungsplanung vom 09./10./11.08.1999 gilt für die Planstraße 2 sowie den Nutzungsbereich 

SO 1. Für die Planstraße 1 und das Grundstück Flst.Nr. 1994 (Nutzungsbereich SO 2) gilt die 
Erschließungsplanung vom 17.10.2011. Die Erschließungsplanungen sind Bestandteil des 
Bebauungsplans. 

 
Zur Ergänzung des Ausgleichskonzepts wurde eine Festsetzung zur Verwendung von 
insektenschonenden Leuchten und Leuchtmitteln eingefügt: 
 
8.4 Straßen, Hof- und Gebäudebeleuchtung 

Es sind insektenschonende Leuchtmittel zu verwenden. Bei der Bauart von Lampen und Leuchten ist 
darauf zu achten, dass keine Fallen für Insekten entstehen. 

 
 
5.1.6 Anpflanzungen 
 
Die bisherige Festsetzung für die Fläche für Anpflanzungen „Pf1“ lautet: 
 
9.1 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 
 Unter Berücksichtigung der im zeichnerischen Teil festgesetzten Anpflanzungen von Bäumen und 

Sträuchern ist je 300 m² Grundstücksfläche (ohne Flächen nach I.8.2 und I.8.3) ein kronenbildender 
Laub- oder Obstbaum zu pflanzen.  

 
9.2 Fläche für Anpflanzungen "Pfg 1: Randpflanzung" 
 Zwischen Baugebiet und freier Landschaft soll ein Übergang durch lockere Gehölzpflanzungen durch 

heimische Laub- oder Obstbäume sowie Feldhecken/-gehölzen geschaffen werden.  
 
Mit diesen Festsetzungen aus dem Bebauungsplan 2001 wären auf dem Grundstück ca. 100 
Bäume zu pflanzen. Während der öffentlichen Auslegung wurde dieser Sachverhalt vom 
Baurechtsamt angesprochen. Da es sich nunmehr nur noch um ein großes, im 
Zusammenhang bebautes Grundstück und nicht mehr um viele kleine, locker bebaute 
Grundstücke handelt, ist es schwierig, diese große Zahl an Bäumen auf dem Grundstück 
unterzubringen. Es wurde daher in Anlehnung an entsprechende Regelungen in anderen 
Rottenburger Gewerbegebieten (z.B. Ergenzingen-Ost) eine Ausnahme aufgenommen, um 
den Ausgleich mit der erforderlichen Zahl an Bäumen zu sichern, ggf. auch außerhalb des 
Plangebiets. Gleichzeitig wurden die Anpflanzungsflächen aus der Berechnungsfläche 
herausgenommen; die Bezugsgröße für die Anpflanzungen ist nun die überbaubare Fläche. 
Um eine bessere Eingrünung vor allem des nördlichen Gebietsrands zu erreichen, wurden 
diese Festsetzungen neu gefasst und das Anpflanzen von Hochstämmen in den 
Vordergrund gestellt. 
 
Die geänderten Festsetzungen lauten: 
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9.1 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern 
 Unter Berücksichtigung der im zeichnerischen Teil festgesetzten Anpflanzungen von Bäumen und 

Sträuchern ist je 300 m² Grundstücksfläche ein kronenbildender Laub- oder Obstbaum zu pflanzen. Bei 
der Berechnung der Grundstücksfläche bleiben die Flächen nach I.9.2 und I.9.3 unberücksichtigt. 

 
Anpflanzungen in den Flächen nach I.9.2 und I.9.4 werden angerechnet. Sofern die Anpflanzungen nicht 
auf dem Baugrundstück untergebracht werden können, können sie ausnahmsweise im Einvernehmen 
mit der Stadt Rottenburg am Neckar an anderer Stelle gepflanzt werden oder es ist eine 
Ausgleichszahlung je nicht gepflanztem Baum an das Ökokonto der Stadt Rottenburg am Neckar zu 
leisten. 
 

9.2 Fläche für Anpflanzungen "Pf 1: Randpflanzung" 
Zwischen Baugebiet und freier Landschaft ist ein Übergang durch heimische Laub- oder Obstbäume in 
Verbindung mit Gehölzen zu schaffen. Die Hinweise 2.2.3 sind zu beachten. 

 
 
5.1.7 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die bisherige örtliche Bauvorschrift zu § 74 Abs. 3 LBO (Niederschlagswasserbeseitigung) 
lautet: 
 
3. Anlagen zum Sammeln, Rückhalten, Verdunsten oder Verwenden von Niederschlagswasser  § 74 

Abs. 3 Nr. 2 LBO 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Anlagen zum Sammeln, Rückhalten, Verwenden und Verdunsten 
des Niederschlagswassers von Dachflächen und von gering verschmutztem Niederschlagswasser von Hofflächen 
und Stellplätzen auf den Baugrundstücken zu schaffen (z.B. begrünte Dächer, offene Gerinne, Mulden, 
Zisternen). Diese Anlagen sind mit einem Überlauf an den Mischwasserkanal anzuschließen. Näheres regelt die 
Erschließungsplanung vom 09./10./11.08.1999 bzw. 16.06.2011, die Bestandteil des Bebauungsplans 
„Siebenlinden III, 1. Änderung“ ist. 
 
3.1 Niederschlagswasser von Dachflächen  
Das Niederschlagswasser von Dachflächen soll - soweit möglich über begrünte Dächer - in offene Gerinne 
abgeleitet und sichtbar den Mulden zugeleitet werden. 
 
3.2 Niederschlagswasser von Hofflächen 
Das Niederschlagswasser von notbefahrbaren Wegen und Hofflächen auf dem Baugrundstück ist durch 
Querneigung den Mulden und Gerinnen zuzuführen.  
 
3.3 Niederschlagswasser von Stellplätzen 
Pflanzflächen zwischen den Stellplätzen und ihren Zufahrten sind als Rückhalte- und Verdunstungsmulden 
auszubilden.  
 
Im Zuge der Detaillierung der Erschließungsplanung und der Gespräche mit der ASG wurde 
festgelegt, den Belangen des Boden- und Grundwasserschutzes Vorrang vor einer 
Niederschlagswasserbewirtschaftung (Sammeln, Einleiten in Verdunstungsmulden) zu 
geben. Durch die Verbesserung des Bodens aus statischen Gründen kann kein Wasser 
mehr versickern. Auf den Hofflächen, Zufahrten und Stellplätzen ist die Havariegefahr 
insbesondere durch Kraftfahrzeuge oder im Brandfall groß; die Gefahr des Eindringens von 
Schadstoffen in den Boden besteht. Die Absicherung vieler Mulden (Ablauf in den Kanal) ist 
aufwendig. Deshalb wurde entschieden, das Niederschlagswasser von Hofflächen, Zufahrten 
und Stellplätzen zu sammeln und in einem Regenwasserkanal der Mischwasser-Kanalisation 
zuzuleiten. Das Niederschlagswasser der Dachflächen wird in die im Norden des 
Grundstücks Flst.Nr. 1994 vorgesehene Verdunstungsmulde eingeleitet, die einen Überlauf 
in den Regenwasserkanal hat. Im Brandfall wird das Löschwasser ebenfalls in diese Mulde 
geleitet und über den Überlauf in den Kanal gebracht.  
 
Die neuen örtlichen Bauvorschriften lauten: 
 
3. Anlagen zum Sammeln, Rückhalten, Verdunsten oder Verwenden von Niederschlagswasser  § 74 

Abs. 3 Nr. 2 LBO 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind im SO 2 Anlagen zum Sammeln, Rückhalten, Verwenden und 
Verdunsten des Niederschlagswassers von Dachflächen und im SO 1 Anlagen zum Sammeln, Rückhalten, 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Siebenlinden III, 1. Änderung" in Rottenburg am Neckar - Kernstadt Seite 18 
Begründung in der Fassung vom 10.05.2012 

NACHTRIEB & WEIGEL / Stadtplanungsamt  Druckdatum: 14.05.13, 1113_BG_100512.doc  

Verwenden und Verdunsten des Niederschlagswassers von Dachflächen und von gering verschmutztem 
Niederschlagswasser von Hofflächen, Stellplätzen und ihren Zufahrten auf den Baugrundstücken zu schaffen 
(z.B. begrünte Dächer, offene Gerinne, Mulden). Diese Anlagen sind mit einem Überlauf an den 
Mischwasserkanal anzuschließen. Näheres regelt die Erschließungsplanung vom 09./10./11.08.1999 
(Nutzungsbereich SO 1 und Planstraße 2) bzw. vom 17.10.2011 (Planstraße 1 und Flst.Nr. 1994 bzw. 
Nutzungsbereich SO 2), die Bestandteil dieses Bebauungsplans ist. 
 
 
5.1.8 Redaktionelle Änderungen 
 
Neben den Änderungen an den Textlichen Festsetzungen wurden bei den „Nachrichtlichen 
Übernahmen“ die Angaben zur Wasserschutzgebietsverordnung sowie die „Hinweise“ zum 
Bodenschutz und zum „Landschaftsplanerischen Gutachten“ aktualisiert. Schließlich wurden 
die „Rechtsgrundlagen“ an den aktuellen Gesetzesstand angepasst. 
 
 
5.2  Zeichnerische Festsetzungen 
 
Die Plangrundlage (Auszug aus dem Liegenschaftskataster) wurde aktualisiert und um eine 
Höhenaufnahme ergänzt. 
 
Des Weiteren wurden die Baugebiete in SO 1 und SO 2 unterschieden und die 
Nutzungsschablonen angepasst (Baugebietsart, Höhe baulicher Anlagen; vgl. Ausführungen 
in 5.1.1 und 5.1.2). Im SO 2 wurden die überbaubaren Grundstücksflächen (eine große statt 
zwei kleinere Flächen) und die Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen als 
Fläche für Stellplätze (St) im östlichen Grundstücksteil zusammengefasst. Die bisher 
festgesetzten „Perlschnüre“ zur Nutzungstrennung können im SO 2 entfallen. 
 
Geändert wurden die Festsetzungen zu  den Verkehrsflächen (insbesondere Straßen, Fuß- 
und Radwege). Die ursprünglichen Planstraßen 1 und 5 entfallen. Es wird an der 
südöstlichen Ecke des Geltungsbereichs eine Wendemöglichkeit eingefügt, von der aus die 
ehemalige Planstraße 7 in das SO 1 geführt werden kann. Die Breite dieser von der Felix-
Wankel-Straße nach Norden führenden Erschließungsstraße (neu: „Bertha-Benz-Straße“) 
wurde angepasst; der Geltungsbereich geringfügig nach Westen in das unbebaute 
städtische Grundstück Flst.Nr. 12330/4 erweitert. Die Verbindungsstraße zwischen Flst.Nr. 
1994 (SO 2) und Felix-Wankel-Straße wird im Bebauungsplan als Planstraße 1, die Straße in 
das SO 1 als Planstraße 2 gekennzeichnet. 
 
Die festgesetzte Umspannstation wurde mittlerweile an einen Standort außerhalb des 
Geltungsbereichs auf dem Grundstück Flst.Nr. 12330/4 versetzt und kann daher in den 
zeichnerischen Festsetzungen entfallen. Die neuen Verknüpfungen mit dem Fuß- und 
Radweg „Grasiger Weg“ und dem Wirtschaftsweg Flst.Nr. 10062/2 wurden übernommen.  
 
Die „Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser“ wurden überrechnet, 
entsprechend neu dimensioniert und festgesetzt. Die Mulde für die Rückhaltung des 
Niederschlagswassers bindet je nach Größe (im Hinblick auf weitere Bauabschnitte) 
zwischen 0,6 und 0,9 m in das aufgeschüttete Gelände ein. Sie wird nach unten mit 
Lehmschlag abgedichtet, wobei der aufgefüllte Boden durch die Verbesserungsmaßnahmen 
schon dicht ist. Es wird eine ausreichende Überdeckung des Grundwasserleiters möglich.  
 
Die festgesetzten „Flächen für Anpflanzungen“ bleiben im Wesentlichen unverändert 
erhalten; die zeichnerischen Festsetzungen für Anpflanzungen wurden reduziert, weil sie 
zusätzlich in den Textlichen Festsetzungen enthalten sind. Die bisher festgesetzten Geh- 
und Leitungsrechte können entfallen.  
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Zur Klarstellung wurde die Festsetzung dahingehend ergänzt, dass im festgesetzten Bereich 
auch Wege zur Unterhaltung, Feuerwehrzufahrten und Grünflächen zugelassen werden 
können.  
Bei einer Besprechung im Regierungspräsidium am 24.01.2012 wurde durch die Höhere 
Naturschutzbehörde gebeten, die mittlerweile vorhandene Anpflanzung im Bereich des Walls 
(Pf2: Wall) als „zu erhaltend“ festzusetzen. Dies wurde entsprechend geändert. 
 
Die Zeichenerklärung wurde entsprechend angepasst. 
 
 
6. Planungsstatistik 
 
Geltungsbereich 5,43 ha  (100%) 
Sondergebiet Dienstleistungszentrum SO 1  1,50 ha  (28%) 
Sondergebiet Dienstleistungszentrum SO 2 (Änderungsbereich) 3,11 ha  (57%) 
Verkehrsfläche  0,32 ha  (6%) 
Wege (Fuß- und Radweg Grasiger Weg, Wirtschaftsweg) 0,26 ha  (5%) 
Verkehrsgrünflächen  0,24 ha  (4%) 
 
 
7.  Kosten 
 
Die Kosten für die Erschließung des SO 2 (Flst.Nr. 1994, die größere Teilfläche des 
Sondergebiets, in dem sich der Verlag niederlassen will) wurden vom Tiefbauamt am 
14.06.2011 wie folgt geschätzt: 
 
Erschließungskosten            ca.  450.000 EUR 
Straßenbauarbeiten    ca. 227.000 EUR   
Versetzen der Trafostation (städtischer Anteil) ca.   21.000 EUR  
Kathodenschutz  ca.   42.000 EUR  
Kanalarbeiten (SER)   ca. 150.000 EUR   
Unvorhergesehenes         ca.   10.000 EUR    
 
Ökokonto                                                                                             ca. 115.000 EUR 
 
Für Grünpflege, Straßenbeleuchtung, Straßen- und Kanalunterhaltung und Sonstiges (wie 
z.B. Markierung, Beschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst) werden nach der 
Erschließung jährliche Folgekosten von ca. 2.700 EUR anfallen. 
 
Die Erschließung der Teilfläche SO 1 ist derzeit nicht geplant und auch nicht absehbar. Die 
Kosten (Erschließung, Ökokonto, Unterhaltung) sind zum Zeitpunkt der Erschließung zu 
ermitteln und zu finanzieren. 
 
 
8. Belange des Umweltschutzes 
 
8.1. Landschaftsplanerisches Gutachten 
 
Im Zuge der geplanten Änderung des Bebauungsplans „Siebenlinden III“ wurden die 
vorliegenden Gutachten (insbesondere Landschaftsplanerisches Gutachten, 
Grundwassergutachten, Baugrundgutachten) geprüft und aktualisiert. Das vorliegende 
Landschaftsplanerische Gutachten erfüllt grundsätzlich die Anforderungen, die an eine 
Umweltprüfung nach der Anlage zum BauGB gestellt werden. 
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Zum Landschaftsplanerischen Gutachten wurde eine Stellungnahme1 eingeholt und die 
artenschutzrechtlichen Untersuchungen durchgeführt. Die Stellungnahme ist dieser 
Begründung beigefügt. Darin wurde die Berücksichtigung der Eingriffsregelung betrachtet.  
 
Die 2001 vorgesehenen Ausgleichmaßnahmen wurden vor ihrer nun anstehenden 
Umsetzung überprüft und der durch die geplanten Bebauungsplanänderungen zu 
erwartende zusätzliche Ausgleichsbedarf ermittelt. Dieser Ausgleichsbedarf wurde über den 
Wiederherstellungskostenansatz monetarisiert (siehe Kap. 7). Es wurden weitere 
(ergänzende) Maßnahmen vorgeschlagen, die im Rahmen des Ökokontos der Stadt 
umgesetzt werden können.  
 
Die wasserrechtlichen Belange wurden in mehreren Gesprächen zwischen Frühjahr 2011 
und Frühjahr 2012 mit der Geschäftsführung der Ammertal-Schönbuch-Gruppe diskutiert. 
Dabei wurde die im rechtskräftigen Bebauungsplan dargelegte Schutzkonzeption im 
Grundsatz bestätigt. Beim Abschieben des Oberbodens für das Bauvorhaben des Kopp-
Verlags im Januar 2012 wurden entgegen der Erwartungen keine Auelehme angetroffen. 
Direkt unter dem Oberboden folgt der anstehende Neckarkies, dessen Oberkante im Baufeld 
freigelegt ist. Die besondere Schutzwürdigkeit der zur Trinkwassergewinnung genutzten 
Neckarkiese wird dadurch bestätigt. Im Baugebiet muss deshalb eine schützende 
Deckschicht hergestellt werden. Gebäude und sonstige Gebäudeteile dürfen nicht in die zu 
erstellende Deckschicht eingreifen. Zur Herstellung der Deckschicht sind Eingriffe in die 
Neckarkiese erforderlich.  
 
Zu den modifizierten Festsetzungen siehe Kap.5.1.4 der städtebaulichen Begründung.  
 
 
8.2 Artenschutzrechtliche Belange 
 
Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen2 wurden im Frühjahr 2011 beauftragt (siehe 
oben), durchgeführt und im Herbst 2011 abgeschlossen.  
 
Am 24.01.2012 wurden die artenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen des 
Bebauungsplanverfahrens in einer Besprechung beim Regierungspräsidium Tübingen unter 
Beteiligung der Referate 55 und 56, der Unteren Naturschutzbehörde, der Gutachterin, des 
Planungsbüros und der Stadt abschließend erörtert. Dazu hat die IAN (Initiative Artenvielfalt 
Neckartal) dem Regierungspräsidium eine vertrauliche Stellungnahme überlassen. Diese 
Stellungnahme wurde der Stadt nicht zur Verfügung gestellt. 
 
Dabei wurden insbesondere die bisher vorliegenden Verhandlungsergebnisse und die 
daraus abgeleiteten und bis dahin vertraglich abgesicherten CEF-Maßnahmen diskutiert. 
Nach Auffassung des Regierungspräsidiums waren diese Maßnahmen zu ergänzen. Die 
Gutachterin und die Stadt wurden aufgefordert, weitere, zusätzliche Flächen für Maßnahmen 
zu sichern. Dies wurde in einem Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde vom 
29.02.2012 nochmals dargestellt. 
 
Zusammengefasst befinden sich im nahen Umfeld des Planungsbereichs Reviere der 
Feldlerche und der Grauammer, in weiterem Umfeld Reviere der Wachtel. Daneben wurde 
ein Revier des Rebhuhns in der Nähe der Hofstelle Wiedmaier angenommen. Relevante, mit 
dem Bebauungsplan vorbereitete Vorhabenswirkungen bestehen für die Artengruppe Vögel, 
insbesondere für bodenbrütende, hinsichtlich der Kulissenwirkung der vorgesehenen 
Gebäude empfindliche Arten. Folgende Reviere artenschutzrelevanter Vogelarten könnten 

                                            
1  Bebauungsplan „Siebenlinden III, 1. Änderung, Rottenburg am Neckar, Belange des Umweltschutzes, Gutachten Nr. 

2111450, HPC, Rottenburg am Neckar, 09.05.2011 
2     Bebauungsplan „Siebenlinden III, 1. Änderung, Rottenburg am Neckar, Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung, Gutachten 

Nr. 2111503, HPC, Rottenburg am Neckar, 26.03.2012 
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entfallen: Ein Revier der Grauammer am Rand des Geltungsbereichs, drei Reviere der 
Feldlerche (summarisch ermittelt, liegen am Rand oder im beeinflussten Umfeld des 
Geltungsbereichs) sowie ein Revier des Rebhuhns (vorsorgliche Annahme).  
 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass auch mit den bisher nach Bebauungsplan 2001 
zulässigen baulichen Anlagen Revierverluste für Feldlerche und Grauammer anzunehmen 
gewesen wären.  
 
Für die Betroffenheit weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten bzw. Artengruppen liegen 
bedingt durch Struktur und Ausprägung der im Gebiet vorhandenen Lebensräume keine 
Hinweise vor. 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zum vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-
Maßnahmen) sind vorgesehen:  
 
 Durchführung der Baufeldbereinigung während der Herbst-/Wintermonate (Oktober 

bis Februar) 
Durch diese Maßnahme wird vermieden, dass Vögel oder ihre Entwicklungsformen 
unbeabsichtigt verletzt oder getötet werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Die 
Baufeldbereinigung wurde im Januar 2012 durchgeführt. 

 
 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich für die Grauammer  

Anlage von Brachestreifen zur Habitataufwertung auf den Grundstücken Flst.Nr. 
10520 (500 bis 1.000 m² in einer Breite von ca. 13 m an der Längsseite des Ackers), 
den Grundstücken Flst. Nr. 10223, 10224, 10225 (ca. 4.000 m², mehrjährige blüten- 
und nektarreiche Buntbrache); Anlage von vier bis fünf Singwarten (Pfähle) im 
Abstand von ca. 20 m) 

 
 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich für die Feldlerche 

Anlage von Blühstreifen zur Habitataufwertung auf den Grundstücken Flst.Nr. 1691, 
10265 und 10520 (500 bis 1.000 m², mehrjährige blüten- und nektarreiche 
Buntbrache in einer Breite von 8 bis 13 m an der Längsseite des Ackers). Die 
Maßnahmen wurden im Februar 2012 durchgeführt. 

 
 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich für das Rebhuhn 

Anlage von Wechselbrachen zur Habitataufwertung auf den Grundstücken Flst.Nr. 
10265 und 10266 (ca. 3 m breiter lückig bewachsener Brachestreifen, dann 
Dauerbrache in einer Breite von ca. 12 m, dann wieder lückig bewachsener 
Brachestreifen mit Anschluss an einen Acker). Die Maßnahmen wurden im Februar 
2012 durchgeführt. 

 
 Reduktion von Kulissenwirkungen 

Zurückschneiden des Gehölzstreifens am Höllgraben auf 140 m Länge am Rand des 
Flst.Nr. 1948; Zurückschneiden eines Gehölzstreifens am Arbach auf 80 m Länge. 
Die Maßnahmen wurden im Februar 2012 durchgeführt. 

 
Die Maßnahmen müssen vor Beginn der in Folge der Kulissenwirkung zu erwartenden 
Revierverluste/Störungen wirksam sein. Um die zeitverzögerte Wirksamkeit angesäter 
Brachen auszugleichen, wird die Habitatqualität im Neckartal für Offenlandarten durch die 
bereits umgesetzte Gehölzpflege („auf den Stock setzen“) am Arbach und am Höllgraben 
aufgewertet.  
 
Durch diese Maßnahmen wird die ökologische Funktion der Lebensstätten von Grauammer, 
Feldlerche und Rebhuhn im räumlich-funktionalen Zusammenhang gesichert. Sie sind damit 
zunächst als Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Verbot der Zerstörung von 
Fortpflanzungsstätten zu werten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).  
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Ist die ökologische Funktion der Lebensstätten von Grauammer, Feldlerche und Rebhuhn im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang trotz Verlust der infolge von Störungen aufgegebenen 
Reviere gesichert, so ist auch nicht davon auszugehen, dass sich der Fortpflanzungserfolg 
entscheidend und nachhaltig verringert. Daher ist dann auch keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Populationen von Feldlerche und Grauammer anzunehmen. 
Das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann somit 
voraussichtlich vermieden werden.  
 
Daneben sollte noch eine Feldlerchenkartierung vorgelegt werden. Dazu werden die 
Kartierungsergebnisse der IAN, die der Unteren Naturschutzbehörde bereits vorliegen, aber 
nicht an die Stadt weiter gegeben werden dürfen, durch die Stadt erworben.  
 
Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden und die Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen 
nachgewiesen wird, ist nicht zu erwarten, dass Vorhabenswirkungen verbleiben, welche die 
Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG berühren.  
 
Dieses Maßnahmenpaket wurde im Februar 2012 endgültig mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt und festgelegt. Die Umsetzung wurde durch Verträge mit 
den Bewirtschaftern der Grundstücke gesichert.  
 
Das artenschutzrechtliche Gutachten wurde entsprechend ergänzt und der Unteren 
Naturschutzbehörde vorgelegt, die am 04.04.2012 mitteilte: „…die überarbeitete saP zum 
BPlan Siebenlinden III wird den fachlichen und rechtlichen Anforderungen gerecht, die wir in 
unserem Schreiben vom 29.02.2012 dargelegt und zuvor mit dem RPT Ref. 55 + 56 
abgestimmt hatten. Die Feldlerchenkartierung der IAN konnte noch nicht eingearbeitet 
werden, da erst am 29.03.2012 die Datenübergabe zugesagt wurde. Dies ist kein Mangel, 
denn die Feldlerchenkartierung ist für das Monitoring wichtig und kann insofern nachgeliefert 
werden.“ 
 
 
9. Planänderungen nach der öffentlichen Auslegung 
 
Folgende Planänderungen wurden nach der öffentlichen Auslegung vorgenommen: 
 Die im Zuge der Auslegung vorgetragenen Anregungen zur vorgesehenen 

Höhenentwicklung des Verlagsgebäudes wurden insoweit berücksichtigt, dass die 
festgesetzte Höhe für den weit überwiegenden Teil des Geltungsbereichs von 12 auf 
11 m reduziert wurde. In den Festsetzungen wurden die Vorschriften für den 
geänderten Bereich SO 2 im Verhältnis zu den unveränderten Festsetzungen im 
SO 1 nochmals klar gestellt. 

 Die Festsetzungen zu Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen wurden modifiziert 
und klargestellt. 

 Die Anpassungen der Festsetzungen zu den auf dem Grundstück vorzunehmenden 
Anpflanzungen (Ausnahmeregelungen zum Anpflanzen an anderer Stelle bzw. für 
eine Zahlung an das Ökokonto) erleichtern den Vollzug des Bebauungsplan, ändern 
aber die Ausgleichsbilanz nicht: Die Bäume werden ggf. an anderer Stelle auf der 
Markung gepflanzt. Die Vorschriften zu den Anpflanzungen am Gebietsrand wurden 
in Richtung Eingrünung (bisher eher Übergang) modifiziert und die 
Berechnungsfläche klargestellt. Eine Veränderung des Ausgleichskonzepts findet 
dadurch nicht statt; die Änderungen haben klarstellenden Charakter. 

 Die von der ASG erbetenen Ergänzungen der Festsetzungen zum Boden- und 
Grundwasserschutz sind keine grundlegend neuen Sachverhalte, sondern 
präzisieren die Vorschriften im Bebauungsplan.  

 Die Veränderungen in der Konzeption für die Niederschlagswasserbeseitigung 
(Hofflächen, Zufahrt und Stellplätze im SO 2 nicht mehr in Mulden, sondern in 
Regenwasserkanal und von dort in Mischwasserkanal) dient dem Grundwasserschutz 
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in der Wasserschutzzone III A; die ASG hat dem zugestimmt. Die örtlichen 
Bauvorschriften wurden angepasst.  

 Die geringfügigen sonstigen Änderungen an den Planunterlagen (z.B. neue 
Rechtsgrundlagen) haben redaktionellen, klarstellenden Charakter. Die Ergänzungen 
in der Begründung dienen der Verdeutlichung der Planungsüberlegungen und der 
Dokumentation. 

 
Die Untersuchungsergebnisse zum Artenschutz und die dafür erforderlichen Maßnahmen 
berühren den Bebauungsplan nicht. Ihre Ergebnisse werden durch Verträge zwischen Stadt 
und Bewirtschaftern fixiert und umgesetzt. 
 
Eine erneute Auslegung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. Da nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung ein auf Grund von Anregungen ergänzter Plan nicht mehr öffentlich 
ausgelegt werden muss, weil es sich um eine bloße Formalie handle, kann der 
Bebauungsplan in seiner Fassung vom 10.05.2012 als Satzung beschlossen werden. 
 
Rottenburg am Neckar, den 10.05.2012  
 
 
 
 
Stefanie Tremmel Angelika Garthe 
 
NACHTRIEB & WEIGEL Stadtplanungsamt 
Städtebau . Umweltplanung 
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Anlage 1: 
 
Entwässerungsplan (Vorabzug vom 16.06.2011)  
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Anlage 2: 
Belange des Umweltschutzes  
Gutachten Nr. 2111450, HPC, Rottenburg am Neckar, 09.05.2011 
 
(getrennt beigefügt) 
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Anlage 3: 
Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung, 
Gutachten Nr. 2111503, HPC, Rottenburg am Neckar, 26.03.2012 
 
(getrennt beigefügt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


































































































